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                                                                                          Dynamik mit Verantwortung 

Bundesministerium 
für Verkehr, 

Innovation und Technologie 
 
 

Straße und Luft 
 

An 
alle Landeshauptmänner 
 
lt. Verteiler 

Wien, am 31.03.2010 
 
 
Betreff: Zulassung von Kraftfahrzeugen auf Kinder 
 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) hat zur Frage, ob 
bei der Zulassung eines Kraftfahrzeuges auf eine Person unter 14 Jahren eine Genehmigung 
durch das zuständige Pflegschaftsgericht erforderlich sei, eine Stellungnahme des 
Bundesministeriums für Justiz eingeholt (siehe Beilage). 
 
Aus dieser geht hervor, dass die Frage nach einer pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung 
davon abhängt, ob die Maßnahme dem ordentlichen oder außerordentlichen 
Wirtschaftsbetrieb des unter 14-jährigen, aber auch älterer Personen, zuzuordnen ist. 
 
Das Bundesministerium für Justiz geht davon aus, dass die Anmeldung eines Kraftfahrzeuges 
auf einen Minderjährigen, welches dieser nicht selbst lenkt, im Regelfall nicht im Rahmen des 
ordentlichen Wirtschaftsbetrieb erfolgt, und somit einer pflegschaftsgerichtlichen 
Genehmigung bedürfe. 
Letztlich unterliege jedoch die Beantwortung der Frage nach einer Genehmigungspflicht 
gemäß § 154 Abs. 3 ABGB der unabhängigen Rechtsprechung. 
 
Nach Ansicht des BMVIT kann das Kriterium des selbst Lenkens durch den Minderjährigen im 
Hinblick auf eine einfache einheitliche Vollziehung so gehandhabt werden, dass – unabhängig 
davon, ob eine Lenkberechtigung oder ein Mopedausweis (schon) vorliegt oder nicht - bei 
Erreichen des für das konkrete Fahrzeug jeweils vorgesehenen Mindestalters zum Lenken 
des Fahrzeuges von einer pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung abgesehen werden kann.  
 
Aufgrund der Bestimmungen des FSG ist für folgende Fahrzeuge das Lenken vor vollendetem 
18. Lebensjahr möglich und folgendes Mindestalter maßgebend:  
Vollendung des  
-- 15. Lebensjahres  
 für Motorfahrräder, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge und Invalidenkraftfahrzeuge, 
-- 16. Lebensjahres 
  für Zugmaschinen, Motorkarren, selbsfahrende Arbeitsmaschinen, jeweils mit einer  
 Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 50 km/h, Transportkarren  
 Einachszugmaschinen, Sonderkraftfahrzeuge 
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-- 17. Lebensjahres  
 für Fahrzeuge der Klassen M1, N1. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Beilage 
 

Für die Bundesministerin: 
Dr. Wilhelm Kast 
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